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ORIGINAL 
 
 

 
 



 
Zwischen dem 
 

Gipsermeisterverband Zürich und Umgebung 
 

einerseits 
 

und der 
 

Gewerkschaft Unia, Sektion Zürich 
 

andererseits 
 
wird zur Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse folgende Zusatzvereinbarung 
zum Gesamtarbeitsvertrag vom 1. April 2005 abgeschlossen: 
 
 

Art. 7 Minimal- und Durchschnittslöhne 
 
 
7.2 Lohnanpassungen 
 
7.2.1 Lohnerhöhungen  

Ab 1. April 2007werden die individuellen Monatslöhne generell für alle 
Lohnkategorien um Fr. 55.- pro Monat erhöht. Der Berechnungslohn wird um 
Fr. 90.- pro Monat erhöht. 

 
7.3 Vertragslöhne 
 
7.3.2 Minimal- und Durchschnittslöhne: 

Ab dem 1. April 2007 gelten die folgenden vertraglichen Minimal- und 
Durchschnittslöhne: 

 
 Pro Monat 
 
 „M“ Meister 
 Arbeitnehmer die diese Funktion ausüben, bzw. 
 die den entsprechenden Fähigkeitsausweis be- 
 sitzen. 
 

  Mindestlohn (120%): Fr. 6'476.40 
 
 „P“ Poliere 
 Arbeitnehmer die diese Funktion ausüben, bzw. 
 die den entsprechenden Fähigkeitsausweis be- 
 sitzen. 
 

  Mindestlohn (115%) Fr. 6'206.55 
 
 „V“ Vorarbeiter 
 Arbeitnehmer die diese Funktion ausüben, bzw. 
 die den entsprechenden Fähigkeitsausweis be- 
 sitzen. 
 

  Mindestlohn (110%) Fr. 5'936.70 



 
 „A“ Gelernter Berufsarbeiter 
  Arbeitnehmer die den Fähigkeitsausweis besit- 
  zen, bzw. Arbeitnehmer mit gleichwertigen Qua- 
  lifikationen. 
 

   Durchschnittslohn (100%): Fr. 5'397.00 
   Mindestlohn (95%): Fr. 5'127.15 
 
 „B“ Angelernter Berufsarbeiter 
  Arbeitnehmer die Berufsarbeiten ausführen, 
  aber den Anforderungen an gelernte  
  Berufsarbeiter nicht entsprechen. 
 

   Mindestlohn (90%): Fr. 4'857.30 
 
 „C“ Hilfsarbeiter 
  Arbeitnehmer, die als Hilfskräfte eingesetzt wer- 
  den. 
 

   Mindestlohn (85%) Fr. 4'587.45 
 
 „D“ Branchenfremde Arbeitnehmer 
  Als branchenfremde Arbeitnehmer gelten alle 
  Arbeitnehmer die zum ersten Mal im Gipserge- 
  werbe arbeiten, während dem ersten Dienstjahr 
  Anschliessend sind sie in die Lohnkategorie „C“ 
  einzuteilen, bzw. es ist nach Art. 7.7 zu verfah- 
  ren. 
 

   Mindestlohn (80%): Fr. 4'317.60 
 
7.3.3 Lehrlingsmindestlöhne 
 

Die Löhne der Lehrlinge/ Auszubildenden werden wie folgt angepasst: 
 
L1 Lehrlinge im 1. Lehrjahr  Fr.    730.00 
L2 Lehrlinge im 2. Lehrjahr  Fr.  1’000.00 
L3 Lehrlinge im 3. Lehrjahr  Fr. 1’540.00 
 
Die Lohnansätze treten jeweils mit dem Beginn des neuen Lehrjahres im 
August in Kraft. 
 
 
 

7.4 Teuerungsausgleich: 
 

 Mit den Lohnanpassungen gemäss den Ziffern 7.2.1 und 7.3.2 gilt der 
schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise (alter Index Basis Mai 
2000 mit Stand Februar 2007 von 105.4 und neuer Index Dezember 2005 mit 
Stand im Februar 2007 von 100.1) als ausgeglichen, er bildet die 
Ausgangslage für zukünftige Verhandlungen. 

 
 
 
 



 
 
 

Art. 36 Dauer und Kündigung des Vertrages 
 
36.1 Dauer des GAV 
 

Der GAV wird um ein weiteres Jahr, das heisst bis 31. März 2009 verlängert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, den 2. April 2007 
 

Gipsermeisterverband Zürich und Umgebung 
 
 
 

H.P. Adam  M. Müller 
 
 
 

Gewerkschaft Unia 
 
 
 

R. Ambrosetti A. Rieger A. Germann 
 

 
 
 

Gewerkschaft Unia, Sektion Zürich 
 
 
 

R. Schädler  F. Kälble  


